
 
 

Protokollauszug 
aus der 

34. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 08.11.2017 

 
öffentlich 
Top 6.11 Beratung von Anträgen - Voten der Ortsbeiräte 

17/SVV/0558 
geändert beschlossen 

 
Der Hauptausschuss empfiehlt, dem Antrag mit folgender Änderung und Ergänzung 
zuzustimmen: 
 
Anträge, die durch die SVV in einen oder mehrere Ortsbeiräte überwiesen werden, werden soll-
ten in dem federführenden Fachausschuss erst abschließend beraten werden, wenn die entspre-
chenden Ortsbeiräte die Möglichkeit hatten sich mit den Anträgen zu befassen. In dringenden 
Fällen kann der Hauptausschuss die Voten der Ortsbeiräte und des federführenden Fachaus-
schusses abschließend zusammenfassen. 
 
Zum Jahresende 2018 sollte dann überprüft werden, ob hier ggf. doch noch weitergehen-
der Handlungsbedarf besteht. 
 
 
Der so geänderte Antrag wird zur Abstimmung gestellt:  
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Anträge, die durch die SVV in einen oder mehrere Ortsbeiräte überwiesen werden, sollten 
in dem federführenden Fachausschuss erst abschließend beraten, wenn die entsprechen-
den Ortsbeiräte die Möglichkeit hatten sich mit den Anträgen zu befassen. In dringenden 
Fällen kann der Hauptausschuss die Voten der Ortsbeiräte und des federführenden Fach-
ausschusses abschließend zusammenfassen. 
 
Zum Jahresende 2018 sollte dann überprüft werden, ob hier ggf. doch noch weitergehen-
der Handlungsbedarf besteht. 
Abstimmungsergebnis: 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
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BESCHLUSS 
der 34. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 08.11.2017 

 
 
 Beratung von Anträgen - Voten der Ortsbeiräte 

Vorlage: 17/SVV/0558 
  
  

Anträge, die durch die SVV in einen oder mehrere Ortsbeiräte überwiesen werden, 
sollten in dem federführenden Fachausschuss erst abschließend beraten, wenn die 
entsprechenden Ortsbeiräte die Möglichkeit hatten sich mit den Anträgen zu 
befassen. In dringenden Fällen kann der Hauptausschuss die Voten der Ortsbeiräte 
und des federführenden Fachausschusses abschließend zusammenfassen. 
 
Zum Jahresende 2018 sollte dann überprüft werden, ob hier ggf. doch noch 
weitergehender Handlungsbedarf besteht. 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
 

 
 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 14. November 2017  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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